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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.2011

Norm

ABGB §794

1. ABGB § 794 gültig von 01.01.1812 bis 31.12.2016 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2015

Rechtssatz

Vorausempfänge von Bargeld sind nach dem inneren Wert aufzuwerten, was in der Regel nach dem

Lebenshaltungskostenindex zu geschehen hat. Wurde das bare Geld allerdings zur Anscha9ung einer bestimmten

Sache (Wohnung, Einrichtung, Kleidung, Fahrzeug) gegeben und hat der Empfänger die Sache auch ohne unnötigen

Aufschub erworben, so werden die Regeln über die Bewertung der Sache und nicht jene über den Empfang baren

Geldes angewendet.
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Beisatz: Die Beweislast dafür, dass die widmungsgemäße Verwendung einer Ausstattung (des Heiratsguts) durch

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Hausrat und kurzlebigen Gütern tatsächlich zeitnah erfolgt ist, trifft

denjenigen, der eine von der grundsätzlich gebotenen Aufwertung eines Bargeldempfangs abweichende Lösung

anstrebt. (T1); Veröff: SZ 2011/122
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